Ich möchte ein Biozid-Produkt mit der Kennzeichnung „sehr giftig" oder „giftig" in Verkehr bringen. Welche zusätzlichen Bestimmungen muss ich dabei beachten? 

Zu den allgemeinen Bestimmungen, die beim erstmaligen Inverkehrbringen eines neue Biozid-Produkts mit altem Wirkstoff gemäß BiozidG 2000 eingehalten werden müssen, kommen die Verpflichtungen gemäß Giftinformations-Verordnung 1999, BGBL. II Nr. 137/1999, idgF und Giftliste-Meldeverordnung, BGBl. II Nr. 129/1999. 

Zur Einhaltung der Meldepflicht gemäß Giftinformations-Verordnung und BiozidG 2000 ist eine einmalige Einreichung des Sicherheitsdatenblatts (SDB) bei der Abt. Chemikalien (mailto:chemikalien@umweltbundesamt.at) mit dem Vermerk "BIOZID" ausreichend. Den Bestimmungen der Giftliste-Meldeverordnung ist ebenfalls nachzukommen.    

